
114 Die Grundlage und die Ausführung von topographischen Aufnahmen. 

Diese Einrichtung besteht darin, daß man bei der Auswertung einer Bild- 
reihe nach Einpassung des aus dem ersten und zweiten Bild bestehenden 
Bildpaares auf Grund der erforderlichen Festpunkte das zweite Bild in 
seiner Lage läßt und nur das erste Bild durch das dritte ersetzt; das 
dritte Bild kann dann nach Umlegen eines Hebels dem richtig liegenden 
zweiten Bild räumlich oder stereoskopisch angepaßt werden. In ähn- 
licher Weise kann so nach Entfernen des zweiten Bildes das vierte Bild 
dem dritten angepaßt werden usw. 

Verwendet man den Stereoplanigraph, so muß man nach Einpassung 
des ersten Bildpaares einer Bildreihe die Koordinaten der für die Ein- 
passung des zweiten Bildpaares erforderlichen Paßpunkte am Instru- 
ment ablesen. 

Wurde zwischen zwei Gruppen von Festpunkten eine zusammen- 
hängende Bildreihe aufgenommen, so kann man nach Einpassung des 
ersten Bildpaares auf Grund der ersten Festpunktgruppe sämtliche 
Bilder in der angegebenen Weise einpassen; die beim Anschluß an die 
zweite Festpunktgruppe sich ergebenden Abweichungen sind ent- 
sprechend zu verteilen. Das Verfahren! eignet sich besonders zur Be- 
stimmung von Paßpunkten für die vollständige topographische Aus- 
wertung der einzelnen Bildpaare einer Bildreihe. 

10. Die Grundlage für die Aufnahme in vertikalem Sinne. 

Muß die horizontale Grundlage einer topographischen Aufnahme 
durch Festlegung einer Anzahl Punkte erst geschaffen werden, so 
empfiehlt es sich, dieselben Punkte auch ihrer Höhe nach festzulegen. 

Man mißt Höhenunterschiede oder relative Höhen und berechnet 
aus ihnen absolute Höhen oder Normalnullhöhen oder N. N.-Höhen. 
Um Normalnullhöhen berechnen zu können, braucht man einen ‚‚Normal- 
nullpunkt“ oder Ausgangspunkt für die Höhen; ein solcher kann ent- 
weder schon vorhanden sein, wie in den meisten Kulturstaaten, oder er 
muß erst passend gewählt werden. Als Normalnullpunkt wählt man, 
wenn irgend möglich, einen Punkt, der mit dem Mittelwasser des nächst- 
gelegenen Meeres zusammenfällt. Der Normalnullpunkt muß entweder 
unmittelbar oder mittelbar durch einen anderen, passend gewählten 
„Normalhöhenpunkt‘ bezeichnet werden; im letzteren Fall muß der 

Höhenunterschied zwischen beiden Punkten mit einer dem Zweck ent- 
sprechenden Genauigkeit bestimmt werden. Die Bezeichnung des 
Normalhöhenpunktes geschieht, der Wichtigkeit der ganzen Arbeit ent- 
sprechend, unterirdisch durch eine einbetonierte Marke aus Rotguß 
oder oberirdisch durch ein auf einem Felsen eingehauenes Zeichen, einen 
entsprechend behauenen Stein oder einen Holzpfahl. Mit Rücksicht 
auf die Unsicherheit eines solchen Punktes wählt man unter Umständen 
in der nächsten Umgebung des Normalhöhenpunktes zwei oder drei 

1 Die photogrammetrische Gruppe des Reichsamtesfür Landesaufnahme 
— vgl. dessen Mitteilungen, 2. Jg., Nr 2, S.90 — hat die Genauigkeit des Verfahrens 
mit dem Aerokartograph untersucht; die Ergebnisse dieser Untersuchung Iaesen 
das Verfahren als aussichtsreich erscheinen.
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weitere Hilfspunkte, die man ähnlich bezeichnet, und deren Höhen- 
unterschiede in bezug auf den Hauptpunkt ebenfalls bestimmt werden. 

Bei der Bestimmung der Höhen der die Grundlage einer topographi- 
schen Aufnahme bildenden Punkte hat man die gesamte Messung so 
anzuordnen, daß sie vom Großen ins Kleine vor sich geht; die dabei 
in Frage kommenden Höhenunterschiede können durch Nivellieren oder 
durch Vertikalwinkelmessung oder tachymetrisch bestimmt werden. 
Die genaueste, aber auch die zeitraubendste Art der Höhenbestimmung 
ist das Nivellieren, bei dem die N. N.-Höhe eines Punktes mit einer 
Unsicherheit von rund einem Zentimeter bestimmt werden kann. 

11. Höhenbestimmung durch Nivellieren. 

Bei der als Nivellieren bezeichneten Art der Höhenmessung werden 
die Höhenunterschiede mit Hilfe von horizontalen Geraden bestimmt; 

dies erfordert ein Fernrohr mit einer darauf befestigten Libelle, wobei 
die Libellenachse parallel zur Zielachse des Fernrohrs sein muß, so daß 
bei einspielender Libelle die Zielachse des Fernrohrs horizontal liegt. 

Abb. 111. Höhenbestimmung durch Nivellieren. 

Ist die N. N.-Höhe H, eines Punktes A (Abb. 111) gegeben, und soll 
die N. N.-Höhe H, eines Punktes B bestimmt werden, so erhält man, 
wenn h der Höhenunterschied zwischen A und B ist, H, aus H, = Ha 

+ h. Soll h durch Nivellieren bestimmt werden, so kann man dies im 
allgemeinen nicht mit nur einer horizontalen Geraden ausführen; man 
stellt dann das Instrument — Tachymetertheodolit mit Nivellierlibelle 
auf dem Fernrohr — in passender Entfernung von A in S, auf und macht 
bei einspielender Libelle mit dem Horizontalfaden — sind drei Fäden 
vorhanden, mit dem ‚‚Nivellierfaden‘‘ — an einem in A vertikal auf- 

gehaltenen Maßstab (Nivellierlatte) die als Rückblick bezeichnete Ab- 
lesung r,. Der Lattenträger wählt dann einen Hilfs- oder Wechsel- 
punkt W, und hält auf ihm die Latte vertikal auf, so daß bei einspielender 
Libelle die als Vorblick bezeichnete Ablesung v, gemacht werden kann. 
Während die Latte in W, bleibt, wird das Instrument nach einem Stand- 
punkt S, gebracht und dort aufgestellt; sodann werden je bei einspielen- 
der Libelle von 8, aus der Rückblick r, und für einen Wechselpunkt W, 
der Vorblick v, abgelesen. In ähnlicher Weise werden von einem In- 
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